
Amtliche
Bekanntmachungen

Öffentliche Bekanntmachung
Gemeinsamer Gutachterausschuss 
„Nördlicher Ostalbkreis“

Bekanntmachung  
der Bodenrichtwerte 
für die Gemeinde Jagstzell 
zum Stichtag 31.12.2020

Gemäß §196 Baugesetzbuch (BauGB), §12 
Gutachterausschussverordnung (GuAVO), §13ff 
Immobilienwertermittlungsverordnung (Immo-
WertV) sowie der Bodenrichtwertrichtlinie 
(BRW-RL) hat der Gemeinsame Gutachter-
ausschuss Nördlicher Ostalbkreis die Boden-
richtwerte zum Stichtag 31.12.2020 beschlos-
sen.

Die Bodenrichtwerte (Richtwerteverzeichnis) 
zum Stichtag 31.12.2020 werden in der Anlage 
zur vorliegenden Öffentlichen Bekanntma-
chung dargestellt sowie durch Bereitstellung 
im Internet unter www.ellwangen.de/boden-
richtwerte geführt.

Ergänzend sind die Bodenrichtwerte sowie die 
zeichnerische Darstellung der Bodenrichtwert-
zonen (Richtwertkarte) im zentralen Boden-
richtwertinformationssystem der Gutachter-
ausschüsse in Baden-Württemberg veröffent-
licht. Dieses Bodenrichtwertinformationssystem 
„BORIS-BW“ ist im Internet unter www.gut-
achterausschuesse-bw.de/borisbw allgemein 
und kostenfrei abrufbar.

Das Richtwertverzeichnis sowie die Richtwert-
karten können außerdem auf der Geschäfts-
stelle des Gemeinsamen Gutachterausschusses 
Nördlicher Ostalbkreis im Rathaus Ellwangen, 
Spitalstraße 4, Zimmer 136, 73479 Ellwangen 
(Jagst), Telefon 07961/84-229 eingesehen 
werden.

Ellwangen (Jagst), 08.02.2022

gez. Dipl.-Ing. Harry Burger
Vorsitzender des 
Gemeinsamen Gutachterausschusses
Nördlicher Ostalbkreis

Freitag, den 25. Februar 2022  l  Nummer 8Jagstzeller Mitteilungen

Jagstzell – Bodenrichtwerte zum 31.12.2020

Zonen-Nr. Bezeichnung BRW Bezugsgröße
neu  31.12.2020 Richtwertgrundstück
  EUR/m2 bwz. Ertragsmesszahl

BRW-Gruppe I - Jagstzell Siedlungen
0110 Jagstzell Siedlung Lindenmahd 135,00 € 700 m²
0120 Jagstzell Siedlung Knausberg 135,00 € 700 m²
0130 Jagstzell Siedlung 
 Schulsteige/Wachholderweg, Keueräcker 135,00 € 700 m²
0140 Jagstzell Riemenfeld Oberer/Unterer Weiler 135,00 € 700 m² 

BRW-Gruppe II - Jagstzell Ortslage
0200 Jagstzell Ortslage westl. der Bahn 95,00 € 800 m² 
0210 Jagstzell Ortslage östl. der Bahn 95,00 € 800 m² 
0220 Jagstzell Buchgehren 95,00 € 800 m² 

BRW-Gruppe III - Jagstzell Gewerbe
0310 GE I Jagstzell 45,00 € 
0320 GE Crailsheimer Str West + Bahnhof 45,00 €  
0330 GE An der Jagstbrücke 45,00 €  
0340 GE Mühlstraße 45,00 €

BRW-Gruppe IV - Dankoltsweiler Siedlungen
0400 Dankoltsweiler Siedlungen 85,00 € 700 m²

BRW-Gruppe V - Dankoltsweiler Ortslage
0500 Dankoltsweiler Ortslage 60,00 € 800 m2

0510 Dankoltsweiler Storrenbuck 60,00 € 800 m2

0520 Dankoltsweiler Wiesenweg 60,00 € 800 m2

BRW-Gruppe VI – kleine Teilorte und Wohnplätze 
0610  Buchmühle 42,00 € 1000 m2

0615 Bühlhof 42,00 € 1000 m2

0620 Dankoltsweiler Sägmühle 42,00 € 1000 m2

0625 Dietrichsweiler 42,00 € 1000 m2

0630 Eichenrain 42,00 € 1000 m2

0635 Eulenmühle 42,00 € 1000 m2

0640 Finkenberg 42,00 € 1000 m2

0645 Finkenhaus + Hahnenmühle 42,00 € 1000 m2

0650 Grünberg 42,00 € 1000 m2

0660 Hegenberg 42,00 € 1000 m2

0665 Kellerhof I 42,00 € 1000 m2

0666 Kellerhof II (Crailsheimer Str. 4) 42,00 € 1000 m2

0670 Keuerstadt 42,00 € 1000 m2

0675 Kreuthof 42,00 € 1000 m2

0680 Neumühle 42,00 € 1000 m2

0685 Orrot 42,00 € 1000 m2

0690 Ratzensägmühle 42,00 € 1000 m2

0695 Renneckermühle 42,00 € 1000 m2

Fortsetzung auf Seite 2
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0700 Riegelhof I 42,00 € 1000 m2

0701 Riegelhof II 42,00 € 1000 m2

0705 Riegersheim I 42,00 € 1000 m2

0706 Riegersheim II 42,00 € 1000 m2 
0707 Riegersheim III 42,00 € 1000 m2

0710 Ropfershof 42,00 € 1000 m2

0715 Rot 42,00 € 1000 m2

0720 Rotbachsägmühle 42,00 € 1000 m2

0725 Rothof 42,00 € 1000 m2

0730 Schweighausen I 42,00 € 1000 m2

0731 Schweighausen II 42,00 € 1000 m2

0732 Schweighausen III 42,00 € 1000 m2

0735 Spielegert 42,00 € 1000 m2

0740 Unterer Weiler 26 + 31 42,00 € 1000 m2

0750 Winterberg 42,00 € 1000 m2

BRW-Gruppe VII - Agrarland
0930 Agrarland Grünland 2,10 € EMZ = 33
0940 Agrarland Ackerland 3,40 € EMZ = 33
0950 Agrarland Wald (ohne Aufwuchs) 0,50 €         ohne Aufwuchs
0960 Gartenland beim Haus 10,00 €

Zonen-Nr. Bezeichnung BRW Bezugsgröße
neu  31.12.2020 Richtwertgrundstück
  EUR/m2 bwz. Ertragsmesszahl

Weitere Erläuterungen zu den Bodenrichtwerten zum 31.12.2020 
Der Gemeinsame Gutachterausschuss Nördli-
cher Ostalbkreis hat gemäß seiner gesetzlichen 
Aufgabe die Bodenrichtwerte zum Stichtag 
31.12.2020 ermittelt und beschlossen. Boden-
richtwerte werden dabei für Bauland und land-
wirtschaftliche Nutzflächen ausgewiesen.
Die Zahlen geben Aufschluss darüber, wieviel der 
Quadratmeter Grund und Boden innerhalb einer 
bestimmten Zone durchschnittlich wert ist. Hierbei 
zeigt sich eine deutliche Entwicklung der Preise für 
baureifes Land, welche bundesweit in den Jahren 
2018 und 2019 um 16 % (Statistisches Bundesamt) 
bzw. in Baden-Württemberg gar um 19 % (Statis-
tisches Landesamt BW) gestiegen sind.
Die Marktauswertungen der vorausgegangenen 
beiden Jahre zeigen, dass im Zuständigkeits-

Die Bodenrichtwerte wurden mit der jetzigen 
Veröffentlichung, wie es auch gesetzliche Vor-
gaben fordern, auf eine weitgehend gleiche 
Grundlage gestellt. Diese rechnet insbesondere 
den Einfluss der Grundstücksgröße heraus. Das 
Bodenrichtwertgrundstück ist also mit einer 
bestimmten Größe (oft zwischen 600 m2 und 
1000 m2) berücksichtigt. Dies führt insgesamt 
dazu, dass in Lagen mit überwiegend großen 
Grundstücken die Werte zum Teil stärker von 
den früher veröffentlichten Werten abweichen 
können.
Im Rahmen der anstehenden Grundsteuerreform 
in Baden-Württemberg werden die Bodenricht-
werte zukünftig eine größere Rolle spielen, da 
sie zusammen mit der Grundstücksgröße die 
Grundlage für die künftige Steuerbewertung 
sein werden. Es sei angemerkt, dass hierfür 
nicht die aktuell veröffentlichten Bodenricht-
werte dienen, sondern die erst noch zu ermit-
telnden Richtwerte zum Stichtag 31.12.2021, 
welche bis Ende Juni 2022 veröffentlicht wer-
den.
Die aktuellen Bodenrichtwertlisten werden in 
den jeweiligen Gemeinden veröffentlicht sowie 
durch Bereitstellung im Internet unter www.ell-
wangen.de/bodenrichtwerte geführt.
Ferner sind die Bodenrichtwerte und die zeich-
nerische Darstellung der Bodenrichtwertzonen
(Richtwertkarte) im Bodenrichtwertinformati-
onssystem „BORIS-BW“ in Internet kostenfrei 
abrufbar:
www.gutachterausschuesse-bw.de/borisbw 

Das Richtwertverzeichnis sowie die Richtwert-
karten können auch auf der Geschäftsstelle des
Gemeinsamen Gutachterausschusses Nördlicher 
Ostalbkreis im Rathaus Ellwangen, Spitalstraße 4,
Zimmer 136, 73479 Ellwangen (Jagst) (Tel. 
07961/84-229, E-Mail: gutachterausschuss@
ellwangen.de) eingesehen werden.

Bei Bedarf können Antragsberechtigte dort 
auch ein Gutachten des Gutachterausschusses 
über den Verkehrswert eines Grundstücks be-
antragen.

bereich des Gutachterausschusses die Wertent-
wicklung der allgemeinen Bodenpreisentwick-
lung folgt, die auch ländlich geprägte Gebiete 
nicht ausspart.
Zur Ermittlung der Bodenrichtwerte wurden die 
Gemeinden in Bodenrichtwertzonen eingeteilt, 
in welchen die enthaltenen Grundstücke in Art 
und Charakter weitgehend übereinstimmen. Für 
diese Zonen werden die durchschnittliche Lage-
werte für fiktiv unbebautes Land ausgewiesen.
Die Bodenrichtwerte geben also wichtige An-
haltspunkte für die Ermittlung des Grundstücks-
werts, zur Ermittlung des tatsächlichen Werts 
eines einzelnen Grundstücks wäre aber ein Ver-
kehrswertgutachten erforderlich, das dann auch 
Grundstücksbesonderheiten berücksichtigt.

Ostalb-Check - Machen Sie mit!
Wie lebt es sichin Ihrer Gemeinde?

Die Schwäbische Post veranstaltet 
zusammen mit dem Landratsamt Ostalbkreis 
den großen Ostalbcheck.
Insgesamt stehen 42 Städte und Gemeinden des Ostalbkreises 
sowie auch Jagstzell im Fokus.

Auf einer bereits veröffentlichten Seite in der Schwäbischen Post/Gmünder 
Tagespost sagten die Bürgermeisterinnen und Bürgermeister aus allen 42 Ost-
alb-Kommunen und aus der Gemeinde Alfdorf, die ebenfalls zum Verbrei-
tungsgebiet gehört, warum es sich in ihrem Ort so gut leben lässt.
Bürgermeister Patrick Peukert sagte: „In Jagstzell lebt es sich gut, weil 
wir gute Wanderwege, ein reges Vereinsleben, einen guten ÖPNV ...kurz-
um weil wir für Jung und Alt und alle Lebenslagen etwas parat haben.“
Was macht aus Ihrer Sicht das Leben in unserer Gemeinde aus? 
Wo ist noch Luft nach oben? Was ist besonders schön? 
Die Ergebnisse Ihrer Bewertung und den Vergleich aller Städte und Gemeinden 
im Verbreitungsgebiet der Schwäbischen Post/Gmünder Tagespost veröffent-
licht die Schwäbische Post/Gmünder Tagespost in Sonderveröffentlichungen 
ab dem 28. März. Jeder kann beim großen Ostalbcheck mitmachen. Und etwas 
zu gewinnen gibt es auch, nämlich eines von fünf E-Bikes.
Auf www.ostalbcheck.de ist die Umfrage online. Die Teilnahme an der Um-
frage dauert fünf Minuten und ist digital auf allen Geräten, ganz gleich ob 
PC, Smartphone oder Tablet möglich. Die Umfrage läuft noch bis zum 12. März. 
Alle Mitglieder einer Familie können natürlich daran teilnehmen.
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Öffentliche Bekanntmachung

26. Änderung des Flächennutzungsplans (FNP) der Vereinbarten Verwaltungsgemeinschaft (VVG) Ellwangen 
in dem Bereich „Ludwigsmühle“ in Rosenberg
Frühzeitige Öffentlichkeitsbeteiligung 
nach § 3 Abs. 1 Baugesetzbuch (BauGB)
Der Gemeinsame Ausschuss der Vereinbarten 
Verwaltungsgemeinschaft Ellwangen hat in 
seiner Sitzung am 13.12.2021 den Entwurf der 
32. FNP-Änderung gebilligt und die frühzeitige 
öffentliche Beteiligung nach § 3 Abs. 1 Bau-
gesetzbuch beschlossen. 

Der Änderungsbereich liegt westlich der Ge-
meinde Rosenberg.
Die Abgrenzung des Geltungsbereichs ergibt 
sich aus dem abgedruckten Abgrenzungsplan. 
Die dargestellte Nutzung entspricht dem FNP 
vor der Änderung.

Im Planbereich sollen für die Erweiterung eines 
ortsansässigen holzverarbeitenden Betriebs 
gewerbliche Bauflächen ausgewiesen und ent-
wickelt werden.

Die Änderung des Flächennutzungsplans erfolgt 
im „Parallelverfahren“ gemäß § 8 Abs. 3 BauGB 
zum Bebauungsplan „Erweiterung Gewerbege-
biet Ludwigsmühle“ der Gemeinde Rosenberg.

Die Auslegung des Flächennutzungsplans mit 
der Begründung und den bereits vorliegenden 
umweltbezogenen Stellungnahmen erfolgt in 
der Zeit vom 14.03.2022 bis einschließlich 
19.04.2022. Aufgrund der COVID-19-Pande-
mie erfolgt die öffentliche Auslegung entspre-
chend des Planungssicherstellungsgesetzes 
durch Veröffentlichung im Internet unter  
www.ellwangen.de/bekanntmachungen bzw. 
unter www.ellwangen.de unter der Rubrik „Rat-
haus & Service“, „Öffentliche Bekanntmachun-
gen“ im angegebenen Zeitraum. 

Als zusätzliches Informationsangebot werden 
die Verfahrensunterlagen im angegebenen 
Zeitraum im Rathaus der Gemeinde Jagstzell 
(Interimsrathaus – Eingangsbereich), Haupt-
straße 4, 73489 Jagstzell während der Öff-
nungszeiten öffentlich ausgelegt. Bitte mel-
den Sie sich zur Einsichtnahme vorab unter 
Tel. 07967/9060-0 für eine Terminverein-
barung an.
Außerdem werden die Verfahrensunterlagen im 
angegebenen Zeitraum im Rathaus Ellwangen, 
Spitalstraße 4, Eingangsbereich Haupteingang, 
öffentlich ausgelegt, solange der Zugang zum 
Rathaus entsprechend der Regelungen zur  
COVID-19-Pandemie eröffnet ist.

Öffnungszeiten angegebener Auslegungsort:
Montag:   8.00 Uhr bis 12.00 Uhr und
 14.00 Uhr bis 16.00 Uhr
Dienstag:   8.00 Uhr bis 14.00 Uhr
Mittwoch:   8.00 Uhr bis 12.00 Uhr
Donnerstag:   8.00 Uhr bis 12.00 Uhr und
 14.00 Uhr bis 18.00 Uhr
Freitag:   8.00 Uhr bis 12.00 Uhr

In begründeten Fällen können die Unterlagen 
auf Anforderung unter Telefon 07961/84-387 
zugesandt werden.

unberücksichtigt bleiben können (§ 4a Absatz 6 
Satz 1 Baugesetzbuch in Verbindung mit § 3 
Absatz 2 Satz 2 Halbsatz 2 Baugesetzbuch).

Vereinigungen im Sinne des § 4 Absatz 3 Satz 1 
Nummer 2 des Umwelt-Rechtsbehelfsgesetzes 
sind in einem Rechtsbehelfsverfahren nach § 7 
Absatz 2 des Umwelt-Rechtsbehelfsgesetzes 
gemäß § 7 Absatz 3 Satz 1 des Umwelt-Rechts-
behelfsgesetzes mit allen Einwendungen aus-
geschlossen, die sie im Rahmen der Auslegungs-
frist nicht oder nicht rechtzeitig geltend 
gemacht haben, aber hätten geltend machen 
können.

Ellwangen (Jagst), 18.02.2022

Für die VVG
Michael Dambacher
Oberbürgermeister

Während der oben genannten Frist können 
Stellungnahmen schriftlich an die Stadtver-
waltung Ellwangen, Spitalstraße 4, 73479 Ell-
wangen oder per E-Mail an stadtplanung@
ellwangen.de abgegeben werden. Es wird dabei 
gebeten, die Anschrift anzugeben, um das Er-
gebnis der Behandlung der Stellungnahme 
mitteilen zu können. Mündliche Stellungnah-
men zur Niederschrift können nur abgegeben 
werden, sofern dies die Regelungen zur COVID-
19-Pandemie zulassen – derzeit ist dies nur mit 
vorheriger Terminvereinbarung unter Telefon 
07961/84-387 und unter Einhaltung der ak-
tuellen Hygieneregelungen möglich.

Es wird darauf hingewiesen, dass Stellungnah-
men, die im Verfahren der Öffentlichkeitsbetei-
ligung nicht rechtzeitig abgegeben worden sind, 
bei der Beschlussfassung über den Bauleitplan 
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Öffentliche Bekanntmachung

30. Änderung des Flächennutzungsplans (FNP) der Vereinbarten Verwaltungsgemeinschaft (VVG) Ellwangen 
in den Bereichen „Hinterer Spitalhof“ in Ellwangen und „Beinig IV“ in Ellwangen-Röhlingen
Frühzeitige Öffentlichkeitsbeteiligung nach 
§ 3 Abs. 1 Baugesetzbuch (BauGB)
Der Gemeinsame Ausschuss der Vereinbarten 
Verwaltungsgemeinschaft Ellwangen hat in 
seiner Sitzung am 13.12.2021 den Entwurf der 
30. FNP-Änderung gebilligt und die frühzeitige 
öffentliche Beteiligung nach § 3 Abs. 1 Bau-
gesetzbuch beschlossen. 
Die Änderungsbereiche liegen im Norden Ell-
wangens südlich der Lindenstraße und der L 1060 
(Hinterer Spitalhof) sowie im Norden von Röhlin-
gen, westlich der Rötlener Straße (Beinig IV).
Die Abgrenzung des Geltungsbereichs ergibt 
sich aus dem abgedruckten Abgrenzungsplan. 
Die dargestellte Nutzung entspricht dem FNP 
vor der Änderung.
Im Mittelzentrum Ellwangen besteht im Zuge 
der Landesgartenschau Bedarf, den Standort des 
Wertstoffhofs und der Lagerflächen des Bauhofs 
zu verlagern. Daher sollen im Änderungsbereich 
„Hinterer Spitalhof“ hierzu gewerbliche Bau-
flächen ausgewiesen und entwickelt werden. Die 
an dieser Stelle bisher dargestellten Wohnbau-
flächen werden im Rahmen eines „vereinfachten 
Flächentauschs“ in den Änderungsbereich „Beinig IV“ 
getauscht, da in Röhlingen ein Bedarf an Wohn-
bauflächen besteht.
Die Änderung des Flächennutzungsplans erfolgt 
im „Parallelverfahren“ gemäß § 8 Abs. 3 BauGB 
zum Bebauungsplan „Hinterer Spitalhof“ der 
Stadt Ellwangen.
Die Auslegung des Flächennutzungsplans mit der 
Begründung erfolgt in der Zeit vom 14.03.2022 
bis einschließlich 19.04.2022. Aufgrund der 
COVID-19-Pandemie erfolgt die öffentliche Aus-
legung entsprechend des Planungssicherstel-
lungsgesetzes durch Veröffentlichung im Inter-
net unter www.ellwangen.de/bekanntmachungen 
bzw. unter www.ellwangen.de unter der Rubrik 
„Rathaus und Service“, „Öffentliche Bekannt-
machungen“ im angegebenen Zeitraum.

Als zusätzliches Informationsangebot werden 
die Verfahrensunterlagen im angegebenen 
Zeitraum im Rathaus der Gemeinde Jagstzell 
(Interimsrathaus – Eingangsbereich), Haupt-
straße 4, 73489 Jagstzell während der Öff-
nungszeiten öffentlich ausgelegt. Bitte mel-
den Sie sich zur Einsichtnahme vorab unter 
Tel. 07967/9060-0 für eine Terminverein-
barung an.
Außerdem werden die Verfahrensunterlagen im 
angegebenen Zeitraum im Rathaus Ellwangen, 
Spitalstraße 4, Eingangsbereich Haupteingang, 
öffentlich ausgelegt, solange der Zugang zum 
Rathaus entsprechend der Regelungen zur  
COVID-19-Pandemie eröffnet ist.

Öffnungszeiten angegebener Auslegungsort:
Montag:   8.00 Uhr bis 12.00 Uhr und
 14.00 Uhr bis 16.00 Uhr
Dienstag:   8.00 Uhr bis 14.00 Uhr
Mittwoch:   8.00 Uhr bis 12.00 Uhr
Donnerstag:   8.00 Uhr bis 12.00 Uhr und
 14.00 Uhr bis 18.00 Uhr
Freitag:   8.00 Uhr bis 12.00 Uhr

ligung nicht rechtzeitig abgegeben worden sind, 
bei der Beschlussfassung über den Bauleitplan 
unberücksichtigt bleiben können (§ 4a Absatz 6 
Satz 1 Baugesetzbuch in Verbindung mit § 3 
Absatz 2 Satz 2 Halbsatz 2 Baugesetzbuch).
Vereinigungen im Sinne des § 4 Absatz 3 Satz 1 
Nummer 2 des Umwelt-Rechtsbehelfsgesetzes 
sind in einem Rechtsbehelfsverfahren nach § 7 
Absatz 2 des Umwelt-Rechtsbehelfsgesetzes 
gemäß § 7 Absatz 3 Satz 1 des Umwelt-Rechts-
behelfsgesetzes mit allen Einwendungen aus-
geschlossen, die sie im Rahmen der Auslegungs-
frist nicht oder nicht rechtzeitig geltend 
gemacht haben, aber hätten geltend machen 
können.

Ellwangen (Jagst), 18.02.2022

Für die VVG
Michael Dambacher, Oberbürgermeister

In begründeten Fällen können die Unterlagen 
auf Anforderung unter Telefon 07961/84-387 
zugesandt werden.
Während der oben genannten Frist können 
Stellungnahmen schriftlich an die Stadtver-
waltung Ellwangen, Spitalstraße 4, 73479 Ell-
wangen oder per E-Mail an stadtplanung@
ellwangen.de abgegeben werden. Es wird dabei 
gebeten, die Anschrift anzugeben, um das Er-
gebnis der Behandlung der Stellungnahme 
mitteilen zu können. Mündliche Stellungnah-
men zur Niederschrift können nur abgegeben 
werden, sofern dies die Regelungen zur COVID-
19-Pandemie zulassen - derzeit ist dies nur mit 
vorheriger Terminvereinbarung unter Telefon 
07961/84-387 und unter Einhaltung der ak-
tuellen Hygieneregelungen möglich.
Es wird darauf hingewiesen, dass Stellungnah-
men, die im Verfahren der Öffentlichkeitsbetei-



25. Februar 2022  l  Nummer 8  l  Seite 5

Öffentliche Bekanntmachung

31. Änderung des Flächennutzungsplans (FNP) der Vereinbarten Verwaltungsgemeinschaft (VVG) Ellwangen 
in dem Bereich „Pumpwerk Dankoltsweiler“ in Jagstzell
Öffentliche Auslegung des Entwurfs 
nach § 3 Abs. 2 Baugesetzbuch (BauGB)
Der Gemeinsame Ausschuss der Vereinbarten 
Verwaltungsgemeinschaft Ellwangen hat in 
seiner Sitzung am 13.12.2021 den Entwurf der 
31. FNP-Änderung gebilligt und die öffentliche 
Auslegung nach § 3 Abs. 2 Baugesetzbuch be-
schlossen. 
Der Änderungsbereich liegt südwestlich von 
Jagstzell-Dankoltsweiler.
Die Abgrenzung des Geltungsbereichs ergibt 
sich aus dem abgedruckten Abgrenzungsplan. 
Die dargestellte Nutzung entspricht dem FNP 
vor der Änderung.
Im Plangebiet sollen ca. 1,0 ha Sonderbauflä-
chen zur Entwicklung einer Freiflächen-Photo-
voltaikanlage für das vorhandene Pumpwerk 
ausgewiesen werden.
Die Änderung des Flächennutzungsplans erfolgt 
im „Parallelverfahren“ gemäß § 8 Abs. 3 BauGB 
zum vorhabenbezogenen Bebauungsplan „Pho-
tovoltaikanlage am Pumpwerk Dankoltsweiler“ 
der Gemeinde Jagstzell.

Verfügbare Arten 
umweltbezogener Informationen:
Folgende Arten umweltbezogener Informatio-
nen liegen vor:
• Umweltbericht mit Informationen zu Aus-

wirkungen der Planung auf die betroffenen 
Schutzgüter: Boden/Fläche, Wasser, Klima/
Luft, Tiere und Pflanzen, Landschafts- und 
Ortsbild, Erholung /Mensch und Gesundheit, 
Kultur- und Sachgüter sowie die Wechsel-
wirkungen zwischen den Schutzgütern.

• Artenschutzrechtliche Relevanzuntersuchung 
mit spezieller artenschutzrechtlicher Prüfung

• Stellungnahmen von Behörden und sonstigen 
Trägern öffentlicher Belange mit Hinweisen 
zu den oben genannten betroffenen Schutz-
gütern

Die Auslegung des Flächennutzungsplans mit 
der Begründung und den bereits vorliegenden 
umweltbezogenen Stellungnahmen erfolgt in 
der Zeit vom 14.03.2022 bis einschließlich 
19.04.2022. Aufgrund der COVID-19-Pande-
mie erfolgt die öffentliche Auslegung entspre-
chend des Planungssicherstellungsgesetzes 
durch Veröffentlichung im Internet unter www.
ellwangen.de/bekanntmachungen bzw. unter 
www.ellwangen.de unter der Rubrik „Rathaus 
und Service“, „Öffentliche Bekanntmachungen“ 
im angegebenen Zeitraum. 
Als zusätzliches Informationsangebot werden 
die Verfahrensunterlagen im angegebenen 
Zeitraum im Rathaus der Gemeinde Jagstzell 
(Interimsrathaus – Eingangsbereich), Haupt-
straße 4, 73489 Jagstzell während der Öff-
nungszeiten öffentlich ausgelegt. Bitte mel-
den Sie sich zur Einsichtnahme vorab unter 
Tel. 07967/9060-0 für eine Terminverein-
barung an.
Außerdem werden die Verfahrensunterlagen im 
angegebenen Zeitraum im Rathaus Ellwangen, 
Spitalstraße 4, Eingangsbereich Haupteingang, 

19-Pandemie zulassen – derzeit ist dies nur mit 
vorheriger Terminvereinbarung unter Telefon 
07961/84-387 und unter Einhaltung der ak-
tuellen Hygieneregelungen möglich.
Es wird darauf hingewiesen, dass Stellungnah-
men, die im Verfahren der Öffentlichkeitsbetei-
ligung nicht rechtzeitig abgegeben worden sind, 
bei der Beschlussfassung über den Bauleitplan 
unberücksichtigt bleiben können (§ 4a Absatz 6 
Satz 1 Baugesetzbuch in Verbindung mit § 3 
Absatz 2 Satz 2 Halbsatz 2 Baugesetzbuch).
Vereinigungen im Sinne des § 4 Absatz 3 Satz 1 
Nummer 2 des Umwelt-Rechtsbehelfsgesetzes 
sind in einem Rechtsbehelfsverfahren nach § 7 
Absatz 2 des Umwelt-Rechtsbehelfsgesetzes 
gemäß § 7 Absatz 3 Satz 1 des Umwelt-Rechts-
behelfsgesetzes mit allen Einwendungen aus-
geschlossen, die sie im Rahmen der Auslegungs-
frist nicht oder nicht rechtzeitig geltend 
gemacht haben, aber hätten geltend machen 
können.

Ellwangen (Jagst), 18.02.2022

Für die VVG
Michael Dambacher, Oberbürgermeister

öffentlich ausgelegt, solange der Zugang zum 
Rathaus entsprechend der Regelungen zur  
COVID-19-Pandemie eröffnet ist.

Öffnungszeiten angegebener Auslegungsort:
Montag:   8.00 Uhr bis 12.00 Uhr und
 14.00 Uhr bis 16.00 Uhr
Dienstag:   8.00 Uhr bis 14.00 Uhr
Mittwoch:   8.00 Uhr bis 12.00 Uhr
Donnerstag:   8.00 Uhr bis 12.00 Uhr und
 14.00 Uhr bis 18.00 Uhr
Freitag:   8.00 Uhr bis 12.00 Uhr

In begründeten Fällen können die Unterlagen 
auf Anforderung unter Telefon 07961/84-387 
zugesandt werden.
Während der oben genannten Frist können 
Stellungnahmen schriftlich an die Stadtver-
waltung Ellwangen, Spitalstraße 4, 73479 Ell-
wangen oder per E-Mail an stadtplanung@ell-
wangen.de abgegeben werden. Es wird dabei 
gebeten, die Anschrift anzugeben, um das Er-
gebnis der Behandlung der Stellungnahme 
mitteilen zu können. Mündliche Stellungnah-
men zur Niederschrift können nur abgegeben 
werden, sofern dies die Regelungen zur COVID-
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Öffentliche Bekanntmachung

32. Änderung des Flächennutzungsplans (FNP) der Vereinbarten Verwaltungsgemeinschaft (VVG) Ellwangen 
in dem Bereich „Kellerhof“ in Jagstzell
Öffentliche Auslegung des Entwurfs nach 
§ 3 Abs. 2 Baugesetzbuch (BauGB)
Der Gemeinsame Ausschuss der Vereinbarten Ver-
waltungsgemeinschaft Ellwangen hat in seiner 
Sitzung am 13.12.2021 den Entwurf der 32. FNP-
Änderung gebilligt und die öffentliche Auslegung 
nach § 3 Abs. 2 Baugesetzbuch beschlossen. 
Der Änderungsbereich liegt im Süden von Jagst-
zell im Bereich Kellerhof.
Die Abgrenzung des Geltungsbereichs ergibt 
sich aus dem abgedruckten Abgrenzungsplan. 
Die dargestellte Nutzung entspricht dem FNP 
vor der Änderung.
Im Plangebiet sollen für die Erweiterung eines 
ansässigen Familienbetriebs in einem dörflich 
geprägten Bereich gemischte Bauflächen aus-
gewiesen und entwickelt werden.
Die Änderung des Flächennutzungsplans erfolgt 
im „Parallelverfahren“ gemäß § 8 Abs. 3 BauGB 
zum Bebauungsplan „Kellerhof“ der Gemeinde 
Jagstzell. Zudem erfolgt die Änderung des Flä-
chennutzungsplans im Vereinfachten Verfahren 
gemäß §13 Absatz 1 BauGB.

Verfügbare Arten 
umweltbezogener Informationen:
Folgende Arten umweltbezogener Informatio-
nen liegen vor:
• Ausgleichsflächenberechnung mit Informatio-

nen zum Bestand der betroffenen Schutzgü-
ter: Boden und Wasser (Bodenfunktionen), 
Klima (Kaltluftproduktion), Tiere und Pflanzen, 
Landschaftsbild und Erholung, Mensch und 
Kulturgüter sowie einer Eingriffs-/Ausgleichs-
bilanzierung zum Schutzgut Tiere und Pflan-
zen sowie Biotope und dem Schutzgut Boden.

• Stellungnahmen von Behörden und sonstigen 
Trägern öffentlicher Belange mit Hinweisen zu 
den oben genannten betroffenen Schutzgütern

Die Auslegung des Flächennutzungsplans mit 
der Begründung und den bereits vorliegenden 
umweltbezogenen Stellungnahmen erfolgt in 
der Zeit vom 14.03.2022 bis einschließlich 
19.04.2022. Aufgrund der COVID-19-Pande-
mie erfolgt die öffentliche Auslegung entspre-
chend des Planungssicherstellungsgesetzes 
durch Veröffentlichung im Internet unter www.
ellwangen.de/bekanntmachungen bzw. unter 
www.ellwangen.de unter der Rubrik „Rathaus 
und Service“, „Öffentliche Bekanntmachungen“ 
im angegebenen Zeitraum. 

Als zusätzliches Informationsangebot werden 
die Verfahrensunterlagen im angegebenen Zeit-
raum im Rathaus der Gemeinde Jagstzell (Inte-
rimsrathaus – Eingangsbereich), Hauptstraße 4, 
73489 Jagstzell während der Öffnungszeiten 
öffentlich ausgelegt. Bitte melden Sie sich zur 
Einsichtnahme vorab unter Tel. 07967/9060-0 
für eine Terminvereinbarung an.
Außerdem werden die Verfahrensunterlagen im 
angegebenen Zeitraum im Rathaus Ellwangen, 
Spitalstraße 4, Eingangsbereich Haupteingang, 
öffentlich ausgelegt, solange der Zugang zum 
Rathaus entsprechend der Regelungen zur  
COVID-19-Pandemie eröffnet ist.

vorheriger Terminvereinbarung unter Telefon 
07961/84-387 und unter Einhaltung der ak-
tuellen Hygieneregelungen möglich.
Es wird darauf hingewiesen, dass Stellungnah-
men, die im Verfahren der Öffentlichkeitsbetei-
ligung nicht rechtzeitig abgegeben worden sind, 
bei der Beschlussfassung über den Bauleitplan 
unberücksichtigt bleiben können (§ 4a Absatz 6 
Satz 1 Baugesetzbuch in Verbindung mit § 3 
Absatz 2 Satz 2 Halbsatz 2 Baugesetzbuch).
Vereinigungen im Sinne des § 4 Absatz 3 Satz 1 
Nummer 2 des Umwelt-Rechtsbehelfsgesetzes 
sind in einem Rechtsbehelfsverfahren nach § 7 
Absatz 2 des Umwelt-Rechtsbehelfsgesetzes 
gemäß § 7 Absatz 3 Satz 1 des Umwelt-Rechts-
behelfsgesetzes mit allen Einwendungen aus-
geschlossen, die sie im Rahmen der Auslegungs-
frist nicht oder nicht rechtzeitig geltend gemacht 
haben, aber hätten geltend machen können.

Ellwangen (Jagst), 18.02.2022
Für die VVG
Michael Dambacher, Oberbürgermeister

Öffnungszeiten angegebener Auslegungsort:
Montag:   8.00 Uhr bis 12.00 Uhr und 
 14.00 Uhr bis 16.00 Uhr
Dienstag:   8.00 Uhr bis 14.00 Uhr
Mittwoch:   8.00 Uhr bis 12.00 Uhr
Donnerstag:   8.00 Uhr bis 12.00 Uhr und 
 14.00 Uhr bis 18.00 Uhr
Freitag:   8.00 Uhr bis 12.00 Uhr

In begründeten Fällen können die Unterlagen 
auf Anforderung unter Telefon 07961/84-387 
zugesandt werden.
Während der oben genannten Frist können 
Stellungnahmen schriftlich an die Stadtver-
waltung Ellwangen, Spitalstraße 4, 73479 Ell-
wangen oder per E-Mail an stadtplanung@
ellwangen.de abgegeben werden. Es wird dabei 
gebeten, die Anschrift anzugeben, um das Er-
gebnis der Behandlung der Stellungnahme 
mitteilen zu können. Mündliche Stellungnah-
men zur Niederschrift können nur abgegeben 
werden, sofern dies die Regelungen zur COVID-
19-Pandemie zulassen – derzeit ist dies nur mit 
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Grabmale 
auf dem Jagstzeller Friedhof
Überprüfung der Standsicherheit
Wie in den Vorjahren, wird auch dieses Jahr die 
jährliche Sicherheitsprüfung der Grabmale auf 
dem Jagstzeller Friedhof durchgeführt. Diese 
Sicherheitsprüfung wird, aller Voraussicht nach, 
am Donnerstag, 10.03.2022 (witterungsab-
hängig) durch das Ingenieurbüro für Arbeitssi-
cherheit, Dipl.-Ing. (FH) Reinhard Sehon aus 
Aalen erfolgen. 

Grabmale von denen eine konkrete Unfallgefahr 
ausgeht, werden mit einem Aufkleber gekenn-
zeichnet. Die Grabnutzungsberechtigten dieser 
Grabmale werden dann von der Gemeindever-
waltung angeschrieben.

Grabnutzungsberechtigte können sich bei evtl. 
Fragen gerne telefonisch an Nadine Kurz (Tel.-Nr.: 
9060-29) wenden.

Ihre Friedhofsverwaltung

Hinweis an alle Bezieher des Mitteilungsblattes

Am 20. März 2022 bzw. am nächstfolgenden Bankarbeitstag buchen 

wir, wie angekündigt, die Bezugsgebühr von Ihrem Konto ab.

Sollte sich Ihre Bankverbindung geändert haben, teilen Sie es uns bitte 

umgehend mit, um Rückbuchungen zu vermeiden!

2022
INKASSO DES BEZUGSGELDES

Wartung Straßenbeleuchtung
Die EnBW ODR führt in der KW 10/2022 die turnusmäßige Wartung 
der Straßenbeleuchtung in der Gemeinde Jagstzell durch. 
Alle Einwohner werden gebeten, defekte Straßenlampen 
bei der Gemeindeverwaltung, Tel. (0 79 67) 90 60-29, zu melden.

Bekanntmachungen
anderer Stellen –
Weitere Infos
Bekanntmachungen anderer Stellen – Weitere Infos

Nachweis der Geflügelpest bei Wildvögeln im Ostalbkreis -  
Schützen Sie Ihre Nutzgeflügelbestände durch Biosicherheitsmaßnahmen!
Bei einer am Bucher Stausee tot aufgefundenen 
Graugans wurde das hochpathogene Geflügel-
pestvirus nachgewiesen. Dieser Nachweis steht 
nach jetzigen Erkenntnissen eher nicht im Kon-
text eines größeren Seuchengeschehens, son-
dern zeigt, dass vielmehr das Virus in der Wild-
vogelpopulation vorhanden ist. 

Für Sie als Nutzgeflügelhalter ist es daher be-
sonders wichtig, die erforderlichen vorbeugen-
den Maßnahmen zu ergreifen, um einen Seu-
cheneintrag in Ihren Bestand und den damit 
verbundenen Verlust Ihrer Tiere zu verhindern. 
Bitte seien Sie besonders aufmerksam, was Ihre 
Betriebshygiene betrifft. Achten Sie besonders 
auf den Gesundheitszustand Ihrer Tiere, doku-
mentieren Sie Auffälligkeiten und ziehen Sie bei 
vermehrten Todesfällen einen Tierarzt hinzu. 
Nach dem seit dem 21. April 2021 geltenden 
EU-Tiergesundheitsrecht sind die Tierhalterin-
nen und Tierhalter im Rahmen ihrer Eigenver-
antwortung unter anderem für die Gesundheit 
ihrer Tiere und nun noch stärker als bisher für 
die Minimierung des Risikos hinsichtlich der 
Ausbreitung von Seuchen mitverantwortlich und 
haben daher geeignete Maßnahmen zu ergrei-
fen. Wie diese Maßnahmen aussehen können, ist 
in der nebenstehenden Grafik dargestellt.

Entscheidend ist, dass Sie Ihre Geflügelhaltung 
auch bei Freilandhaltung dauerhaft so aufstel-
len, dass ein Eindringen oder ein Kontakt mit 
Wildvögeln wirkungsvoll unterbunden wird und 
diese keinen Zugang zu Futter oder Wasser von 
gehaltenem Geflügel haben. Die zu ergreifenden 

triernummer“ finden Sie auf der Homepage des 
Landratsamts www.ostalbkreis.de, Seite des 
Geschäftsbereichs Veterinärwesen und Lebens-
mittelüberwachung unter der Rubrik Tierge-
sundheit/-seuchengefahr - Anzeige und Regis-
trierung von Tierhaltungen. Sollten Sie eine 
Geflügelhaltung registriert haben, diese aber 
nicht mehr betreiben, melden Sie diese bitte 
kurz per E-Mail an veterinaeramt@ostalb-
kreis.de bei uns ab. 

Maßnahmen können die Umzäunung, Einfrie-
dung, Überdachung, Errichtung von Netzen 
sowie die Reinigung und Desinfektion sowie 
Insekten- und Nagetierbekämpfung umfassen.
Des Weiteren werden alle Geflügelhalter im 
Ostalbkreis aufgefordert Ihre Geflügelhaltung 
beim Landratsamt Ostalbkreis, Geschäftsbereich 
Veterinärwesen und Lebensmittelüberwachung 
zu registrieren. Das entsprechende Formular 
„Antrag für Tierhalter zur Erteilung einer Regis-
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Online-Vortrag: 
Was verdient die Frau? 
Werfen Sie einen Blick auf Ihre 
wirtschaftliche Unabhängigkeit!

Gerade junge Frauen wollen auf eigenen Beinen 
stehen. Sie wollen im Arbeitsleben ihren Weg 
gehen, auf Augenhöhe mit Männern stehen, 
Familienaufgaben mit ihren Partnerinnen und 
Partnern (fair)teilen und für sich selbst (vor)
sorgen anstatt von anderen abhängig zu sein. 
Doch die Realität sieht oftmals anders aus.

In diesem Vortrag geht es nicht nur um die Ur-
sachen der wirtschaftlichen Ungleichheit zwi-
schen den Geschlechtern, sondern auch um 
praktische Lösungsansätze, die die wirtschaft-
liche Unabhängigkeit von Frauen fördern.

Zum Online-Vortrag am 23. März 2022 um 
19.00 Uhr laden die Kontaktstelle Frau und 
Beruf Ostwürttemberg-Ostalbkreis, die Beauf-
tragten für Chancengleichheit am Arbeitsmarkt 
des Jobcenters Ostalbkreis und der Agentur für 
Arbeit ein. Die Veranstaltung ist Teil der The-
menreihe „Frauen und Finanzen“ im Ostalbkreis.
Anmeldungen sind bis 16. März unter https://
veranstaltungen.ostalbkreis.de/tc-events/frau-
und-beruf/ möglich.

Resilient unterwegs: 
Im (beruflichen) Alltag 
mit Stress und Krisen umgehen

Am Mittwoch, 16. März 2022, lädt die Kontakt-
stelle Frau und Beruf Ostalbkreis in Kooperation 
mit der Gleichstellungsbeauftragten der Stadt 
Ellwangen von 17.00 bis 18.30 Uhr zu einem 
interaktiven Vortrag ein. Die Veranstaltung ist 
ein Angebot im Rahmen des Internationalen 
Frauentags 2022.

Gerade im heutigen Arbeitsalltag mit seinen 
hohen Anforderungen braucht es das Vertrauen, 
diese Herausforderungen erfolgreich bewältigen 
zu können. Kommen dann noch die Kinderbe-
treuung oder die Pflege Angehöriger dazu, ist es 
hilfreich, die eigenen Stärken zu nutzen und die 
eigenen Grenzen zu kennen. Die Wissenschaft 
nennt diese Fähigkeit, sich zu behaupten, „Re-
silienz“ – seelische Widerstandsfähigkeit. 

Die seelische Widerstandskraft trägt wesentlich 
zu mentalem Wohlbefinden, aber auch zur kör-
perlichen Gesundheit bei und kann gezielt ge-
stärkt werden. Beim Impulsvortrag erfahren die 
Teilnehmenden Wissenswertes aus der neusten 
Forschung, tauschen sich in Kleingruppen aus 
und erfahren mehr darüber, wie sie achtsam für 
sich selbst sorgen können. Die Teilnehmenden 
werden von Michaela Wagner, einer langjähri-
gen Trainerin und systemischem Coach, durch 
den Vortrag geleitet. 

Der kostenfreie Workshop richtet sich insbeson-
dere an (berufstätige) Frauen, die zugleich in 
Erziehung, Pflege und/oder Ehrenamt eingebun-
den sind. Die verbindliche Anmeldung ist bis 
zum 9. März 2022 unter anmeldung.kontakt-
stelle@ostalbkreis.de möglich.

Ostalbkreis setzt Schwerpunkt
der Entwicklungshilfe auf Afrika 
– Förderanträge können
ab sofort eingereicht werden

Seit genau 30 Jahren beteiligt sich der Ostalb-
kreis finanziell und ideell an der Förderung von 
Projekten in Entwicklungsländern. Mittlerweile 
sind mehr als 1,5 Mio. Euro aus dem Kreis-
haushalt an über 90 Maßnahmen und Initiati-
ven geflossen, wodurch die Hilfsorganisationen 
bei ihrer wichtigen Arbeit für benachteiligte 
Menschen weltweit unterstützt werden konn-
ten. In den kommenden Jahren soll die Förde-
rung des Kreises verstärkt Afrika in den Blick 
nehmen.

„Wir wollen unser Engagement in der Entwick-
lungshilfe neu ausrichten und bewusst einen 
Schwerpunkt auf Afrika setzen. Unabhängig 
davon sollen jedoch weiterhin auch förderwür-
dige Projekte auf anderen Kontinenten unter-
stützt werden können“, so Landrat Dr. Joachim 
Bläse. 

Afrika ist nach Asien der zweitgrößte Kontinent, 
auf dem jedoch viele Menschen von Armut be-
troffen sind. Afrika bietet gleichzeitig auch 
große Potenziale, die weit über Ressourcen-
reichtum, kulturelle Vielfalt, Unternehmergeist 
und Innovationskraft hinausgehen. Im Jahr 
2035 wird Afrika Prognosen zufolge das größte 
Arbeitskräftepotenzial weltweit haben. Hier 
wachsen die globalen Märkte, die Beschäftigten 
und Kunden der Zukunft heran und damit auch 
die Herausforderung, das Potenzial zu nutzen 
und Arbeit und Perspektiven für die Jugend zu 
schaffen.

Schon in den vergangenen Jahren wurden re-
gelmäßig Projekte in Afrika gefördert, deren 
Fortschritt von der Landkreisverwaltung in en-
gem Austausch mit den Initiativen und Hilfs-
organisationen mitverfolgt wurde. Die Erfah-
rung aus drei Jahrzehnten zeige, dass die Hilfe 
genau dort auch wirklich ankommt, wo sie 
dringend benötigt wird, wenn gemeinnützige 
Initiativen aus dem Ostalbkreis in direktem Kon-
takt zu den Projekten vor Ort stehen und es per-
sönliche Verbindungen gibt. 

Eine Übersicht über die entwicklungspolitische 
Akteurslandschaft gibt es in Form einer digita-
len Karte mit dem Titel „Vom Ostalbkreis in die 
Welt“ auf der Homepage des Ostalbkreises und 
unter www.gmuendfuermorgen.de. Diese ist ein 
Gemeinschaftsprojekt der Stadtverwaltung 
Schwäbisch Gmünd, des Ostalbkreises und des 
Gmünder Arbeitskreis Eine Welt gefördert von 
Engagement Global.

„Neben den uns bereits bekannten Akteuren 
möchten wir gerne weitere Maßnahmen ken-
nenlernen und unterstützen. Entwicklungszu-
sammenarbeit ist wichtig, denn durch sie ent-
stehen kulturelle Beziehungen und wirtschaft-
liche Partnerschaften, die für alle Beteiligten 
positiv sind“, betont der Landrat und ruft Ini-
tiativen, die Projekte in Afrika unterstützen, auf, 
sich für eine Förderung durch den Ostalbkreis 
zu bewerben. 
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Gemeindeverwaltung
E-Mail: sekretariat@jagstzell.de
Zentrale: 0 79 67/90 60-0
Fax: 0 79 67/90 60-25

Bürgermeister Patrick Peukert 90 60-0

Sachgebiete und Ansprechpartner
• Vorzimmer Bürgermeister
 Frau Benz 90 60-12
 Frau Kaptur 90 60-13
• Sanierungsgebiet
 Frau Schlosser 90 60-14
• Hauptamt
 Herr Freytag 90 60-0
• Bürgeramt, Rentenstelle, Gewerbeamt, Passamt
 Frau Stahl und Frau Schneider 90 60-22
• Standesamt
 Frau Burger 90 60-26
• Baugesuche
 Frau Egetenmeier 90 60-27
• Technischer Mitarbeiter
 Herr Herrmann 90 60-28
• Friedhofsangelegenheiten,
 Tourismus, Fundsachen
 Frau Kurz 90 60-29
• Kämmerer, Haushalts- u. Zuschusswesen
 Finanzverwaltung
 Herr Förstner 90 60-31
• Beiträge, Steuern, Gebühren (Wasser/Abwasser)
 Frau Haag 90 60-32
• Gemeindekasse
 Frau Scharfenecker 90 60-33
 Frau Kuhn 90 60-34

Öffnungszeiten
Montag bis Freitag 8.00 bis 12.00 Uhr
Donnerstagnachmittag 14.00 bis 18.00 Uhr
Bürgerbüro mittwochs geschlossen
Außerhalb dieser Öffnungszeiten können Termine 
vereinbart werden. Wir bitten Sie, diese beim zustän-
digen Sachbearbeiter vorab telefonisch anzumelden.

Bankverbindung
Kreissparkasse Ostalb
Kto.-Nr. 110 602 422 (BLZ 614 500 50)
IBAN: DE63614500500110602422
BIC: OASPDE6AXXX
VR Bank Ellwangen
Kto.-Nr. 391 262 009 (BLZ 614 910 10)
IBAN: DE31614910100391262009
BIC: GENODES1ELL

www.jagstzell.de
Gender-Hinweis: Aus Gründen der besseren Lesbarkeit 
wird auf die Verwendung geschlechterspezifischer 
Sprachformen verzichtet. Bei allen Bezeichnungen, die 
auf Personen bezogen sind, meint die gewählte Formu-
lierung sämtliche Geschlechteridentitäten.
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Die Förderanträge können im Laufe des Jahres 
gestellt werden, eine Entscheidung über die 
Förderung trifft der Kreistagsausschuss für So-
ziales und Gesundheit in der Regel in seiner 
Dezembersitzung.

Anträge müssen mit dem Formular „Antrag auf 
Förderung für Projekte in Entwicklungsländern“ 
eingereicht werden beim Landratsamt Ostalb-
kreis, Sozialdezernat, Stuttgarter Str. 41, 73430 
Aalen. Das Formular steht zum Download unter 
www.ostalbkreis.de, Rubrik Online-Service, 
Formular-Center, Soziales zur Verfügung.

Web-Seminare zur  
kindgerechten Ernährung  
für Eltern von Kindern  
zwischen 4 und 12 Monaten
Der Geschäftsbereich Landwirtschaft bietet 
zwei Web-Seminare zur kindgerechten Ernäh-
rung für Eltern mit Kindern im ersten Lebensjahr 
an. Die Seminare finden im Rahmen der Landes-
initiative BeKi - Bewusste Kinderernährung des 
Ministeriums für Ernährung, Ländlichen Raum 
und Verbraucherschutz Baden-Württemberg 
statt und sind gebührenfrei.
Eine Anmeldung ist erforderlich mit vollständi-
gem Namen, Adresse, Telefonnummer und 
E-Mail-Adresse beim Landratsamt Ostalbkreis, 
Geschäftsbereich Landwirtschaft, unter Tel. 
07961/9059-3651 oder per E-Mail landwirt-
schaft@ostalbkreis.de.
Der Einwahl-Link für das gebuchte Web-Semi-
nar wird per E-Mail zugeschickt. Die Seminar-
plattform kann ohne Anmeldung oder Installa-
tion genutzt werden. Benötigt wird eine stabile 
Internetverbindung und einen Browser wie z. B. 
Google Chrome oder Mozilla Firefox.

• Von Anfang an mit Spaß dabei -  
Essen und Trinken eines Babys
Web-Seminar für Eltern von Kindern 
zwischen 4 und 7 Monaten

Das Web-Seminar findet am Mittwoch, 
23.03.2022, von 10.00 Uhr bis 11.30 Uhr über 
die Plattform Microsoft Teams statt. Einwahl ist 
ab 9.45 Uhr möglich. 
Jedes Baby ist einzigartig - aber für alle Kinder 
ist eine gute Ernährung für eine gesunde Ent-
wicklung wichtig. Gerade im ersten Lebensjahr 
stellen sich für Eltern viele Fragen: Wann ist der 
richtige Zeitpunkt für Beikost? Wie sieht eine 
bedarfsgerechte Babyernährung aus? Kann ich 
Babybrei selbst zubereiten? Welche Produkte 
sind geeignet?
Silke Burgmaier, Diplom-Ökotrophologin und 
BeKi-Referentin, gibt neben wissenschaftlich 
fundierten Empfehlungen viele praktische Tipps 
rund um die Beikost und das Thema „Essenler-
nen“ eines Babys. In diesem Seminar geht es um 
die Einführung der Beikostmahlzeiten. Zum 
Thema „Umstellung auf die Familienkost“ wird 
ein weiteres Online-Seminar angeboten.
Anmeldeschluss ist der 16.03.2022.
Das Seminar findet im Rahmen der Landesini-
tiative BeKi - Bewusste Kinderernährung des 
Ministeriums für Ernährung, Ländlichen Raum 
und Verbraucherschutz Baden-Württemberg 
statt und ist gebührenfrei. 

• Die Ernährung im Kleinkindalter
Web-Seminar für Eltern von Kindern 
zwischen 8 und 12 Monaten

Das Web-Seminar findet am Donnerstag, 
31.03.2022, von 10.00 Uhr bis 11.30 Uhr über 
die Plattform Microsoft Teams statt. Einwahl ist 
ab 9.45 Uhr möglich. 
Mit dem Übergang zur Familienkost wird das 
Kind gegen Ende des ersten Lebensjahres Mit-
glied am Esstisch. Es ist körperlich so weit ent-
wickelt, dass es viele Speisen der Familie mit-
essen kann, wenn diese kindgerecht zubereitet 
sind. Spezielle Lebensmittel sind nicht mehr 
notwendig. Wie gelingt dieser Übergang mög-
lichst stressfrei? Wie sorgt man dafür, dass 
unsere Kinder essen und trinken, was sie brau-
chen? Und was brauchen Kinder im Kleinkindal-
ter eigentlich?
Silke Burgmaier, Diplom-Ökotrophologin und 
BeKi-Referentin, gibt praktische Anregungen 
und Ideen zum Essen und Trinken im Kleinkin-
dalter. 

Anmeldeschluss ist der 24.03.2022.

Weitere Informationen zu BeKi unter:
www.beki-bw.de und www.beki.ostalbkreis.de 

Ansprechpartnerin:
Landratsamt Ostalbkreis
Geschäftsbereich Landwirtschaft
Gabriele Nitsch - BeKi-Koordinatorin
Tel. 07961/9059-3640
E-Mail gabriele.nitsch@ostalbkreis.de 

Folgender Prospekt
liegt im Interimsrathaus 
(Eingangsbereich) zur Mitnahme aus:

■ Prospekt Albzeit – 
 Offizielle Gästezeitung des 
 Schwäbische Alb Tourismusverbandes 

mit Radfernwege, Städtetouren 
 und Veranstaltungstipps

Sperrmüll-,
Müllentsorgung

Hausmüllabfuhr 
Die nächste Hausmüllabfuhr findet am Montag, 
28.02.2022 ab 7.00 Uhr statt.

Grünabfallcontainer  
öffnen im März
Die GOA teilt mit, dass die Grünabfallcon-
tainer außerhalb der Wertstoffhöfe ab An-
fang März wieder geöffnet sind. Die Öff-
nungszeiten und Standplätze stehen im 
Abfallkalender. An gesetzlichen Feiertagen 
bleiben die Grünabfallcontainer geschlossen.
Der Grünabfallcontainer steht in Jagstzell 
beim Bauhof und ist ab Samstag, 05. März 
2022 von 12.00 Uhr bis 14.00 Uhr wieder 
geöffnet.

Die Anliefermenge ist aus Platzgründen auf drei 
Kubikmeter begrenzt. Größere Mengen können 
auf den Entsorgungsanlagen Reutehau und El-
lert angeliefert werden. Für private Haushalte 
ist die Anlieferung kostenlos. Nicht angenom-
men werden: Erdmaterial, Sägemehl, Asche und 
Kleintierstreu. Die Abgabe von Bioabfällen 
(Speisereste, Küchenabfälle, Fallobst usw.) ist 
ebenfalls ausgeschlossen. Bioabfälle werden in 
Biobeuteln eingesammelt, die es bei allen GOA-
Agenturen zu kaufen gibt.
Das Ablegen von Grünabfällen außerhalb der 
Abgabezeiten ist nicht gestattet.

Schulnachrichten

Schulanmeldung  
an der Grundschule Jagstzell

Aufgrund des Infektions-
geschehens kann die Schul-
anmeldung nicht wie ge-

wohnt in der Schule stattfinden. Deshalb 
erhalten Sie die Unterlagen für die Schulanmel-
dung von der Grundschule Jagstzell per Post.

Schul- und anmeldepflichtig sind nach dem 
Schulgesetz alle Kinder, die bis zum 30. 06.2022 
das sechste Lebensjahr vollenden. Ebenfalls 
möglich ist die Einschulung der „Korridorkinder“ 
(Kinder die vom 1.7.2022 bis 29.6.2023) das 
sechste Lebensjahr vollenden).

Eltern, die einen Antrag auf Zurückstellung vom 
Schulbesuch stellen möchten, setzen sich bitte 
vorab mit Frau Scheuermann (Tel. 07967/232) 
in Verbindung. 
Wir freuen uns sehr auf Sie und Ihre Kinder! 

Notdienste

Rettungsdienst -
Notfallrettung/Notarzt
Feuerwehr (lebensbedrohliche Notfälle) 112

Notdienste
Allgemeiner Notdienst 116 117
Augenärztlicher Notdienst  116 117
Kinderärztlicher Notfalldienst 116 117
HNO-ärztlicher Notfalldienst 116 117

Notfallpraxis Aalen am Ostalbklinikum
Im Kälblesrain 1, 73430 Aalen
Öffnungszeiten:
Montag  18.00 bis 22.00 Uhr
Dienstag 18.00 bis 22.00 Uhr
Mittwoch 13.00 bis 22.00 Uhr
Donnerstag 18.00 bis 22.00 Uhr
Freitag 16.00 bis 22.00 Uhr
Samstag, Sonntag, Feiertag 8.00 bis 22.00 Uhr

Notfallpraxis Ellwangen
an der Virngrundklinik
Öffnungszeiten:
Samstag, Sonntag, Feiertag 8.00 bis 22.00 Uhr
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Mobiler Bereitschaftsdienst
Aalen-Ellwangen-Härtsfeld-Ries
(„Altkreis Aalen“)
Brauchen Sie Hilfe außerhalb der Öffnungszei-
ten der Notfallpraxen oder können aus medizi-
nischen Gründen die Praxis nicht aufsuchen, 
wählen Sie bitte die neue bundeseinheitliche 
Nummer 116 117 (erreichbar Freitag, 16.00 
Uhr bis Montag, 8.00 Uhr, Mittwoch, 13.00 Uhr 
bis Donnerstag, 8.00 Uhr, übrige Werktage 18.00 
Uhr bis 8.00 Uhr des Folgetages)

Schwäbisch Gmünd
Rufnummer für den ärztlichen Notfalldienst 
allgemein,- kinder-, augen- und HNO-ärzt-
licher Notfalldienst): 11 61 17 
(Anruf ist kostenlos)

Allgemeine Notfallpraxis Schwäbisch Gmünd
Stauferklinikum Schwäbisch Gmünd
Wetzgauer Str. 85, 73557 Mutlangen
Öffnungszeiten: 
Mo., Di., Do., Fr. 18.00 – 22.00 Uhr 
Mi. 13.00 – 22.00 Uhr 
Sa., So. und Feiertage 8.00 – 22.00 Uhr

Zahnärztlicher Notdienst 
über Tel. 07 11/7 87 77 88

Tierschutzverein 
Altkreis Crailsheim
Vogel aus dem Nest gefallen?
Verletztes Tier gefunden?
Tel. 01 60/96 86 27 51

Rufnummern-
Service

Wer-hilft-wem-Büro
Rathaus, Hauptstr. 6, Jagstzell
Tel. 01 51/ 29 11 23 49
Öffnungszeit: 
Donnerstag von 17.00 bis 18.00 Uhr

Frauen- und Kinderschutzeinrichtung
des Ostalbkreises (Frauenhaus)
Tel. 0 71 71/ 24 26

Frauennotruf-Telefon Ellwangen
Montag   9.00 Uhr – 11.00 Uhr und
Freitag 20.00 Uhr – 22.00 Uhr
Tel. 0 79 61/96 94 49
(Außerhalb der Geschäftszeiten ist die Mailbox 
geschaltet.)

Telefonseelsorge: 
Gesprächspartner rund um die Uhr
Tel. 08 00/1 11 01 11 oder Tel. 08 00/1 11 02 22

Katholische Sozialstation St. Martin gGmbH
• Häuslicher Pflegedienst
• Alten- und Krankenpflege, Haus- und Famili-

enpflege, hauswirtschaftliche Hilfen, Betreu-

ungsdienste, Nachbarschaftshilfe, Betreuungs-
gruppen für an Demenz Erkrankte, kostenlose 
Beratung zu allen Fragen der Pflege.

Büro: Ellwangen, Nikolaistraße 12,
Tel. 0 79 61/9 33 99 50

Ökumenische Arbeitsgemeinschaft – 
Hospizdienst Ellwangen
Mitfühlen – Mittragen – Begleiten
Einsatzleitung: Tel. 01 62/7 64 10 44

Störungsnummern für Strom und Gas
Servicenummern der EnBW ODR 
in Ellwangen
Strom Tel. 0 79 61/93 36-14 01
Gas Tel. 0 79 61/93 36-14 02

Kirchliche 
Nachrichten

Katholische Kirchengemeinden
St. Vitus, Jagstzell
Zur Schmerzhaften Mutter, 
Rosenberg
St. Jakobus, Hohenberg

Pfarramt Jagstzell, Hauptstr. 9, Jagstzell
Tel. 07967/280, Fax 700585

Pfarramt Rosenberg, Haller Str. 3, Rosenberg
Tel. 07967/418, Fax 710009

Pfarrer Harald Golla, Tel. 01512/3060938
E-Mail: Harald.Golla@drs.de

E-Mail: StVitus.Jagstzell@drs.de
 ZurSchmerzhaftenMutter.
 Rosenberg@drs.de
 StJakobus.Hohenberg@drs.de

Homepage: http://se-virngrund.drs.de

Öffnungszeiten der Pfarrbüros
Bitte beachten Sie die neuen Öffnungszeiten 
im Pfarrbüro Jagstzell
Montag Jagstzell 16.00 Uhr bis 18.00 Uhr
Dienstag Jagstzell 10.00 Uhr bis 12.00 Uhr
Dienstag Rosenberg 14.30 Uhr bis 17.30 Uhr
Donnerstag Rosenberg 10.00 Uhr bis 12.00 Uhr
Freitag Jagstzell 10.00 Uhr bis 11.00 Uhr
 Rosenberg 10.00 Uhr bis 12.00 Uhr

 

 
    
 

 

Pfarramt Jagstzell, Hauptstr. 9, 
73489 Jagstzell
Telefon 07967/236970
StVitus.Jagstzell@drs.de

Pfarramt Rosenberg, Haller Str. 3, 
73494 Rosenberg
Telefon 07967/418, Fax 710009
ZurSchmerzhaftenMutter.Rosenberg@drs.de
StJakobus.Hohenberg@drs.de

Pfarrer Harald Golla – 
im Urlaub vom 25. Februar bis 1. März 2022
Telefon 07967/2369720
Harald.Golla@drs.de

Vertretung in seelsorgerischen Notfällen:
Pfarrer i. R. Manfred Schmid
Telefon 07967/5720111 oder 0178/8703154

Pastoralreferentin Ramona Richter
Telefon 07967/2369730
Ramona.Richter@drs.de

Homepage: https://se-virngrund.drs.de
Öffnungszeiten der Pfarrbüros
Montag Jagstzell 16.00 Uhr bis 18.00 Uhr
Dienstag Jagstzell 10.00 Uhr bis 12.00 Uhr
Dienstag Rosenberg 14.30 Uhr bis 17.30 Uhr
Donnerstag Rosenberg 10.00 Uhr bis 12.00 Uhr
Freitag Jagstzell 10.00 Uhr bis 11.00 Uhr
 Rosenberg 10.00 Uhr bis 12.00 Uhr

Bitte beachten: Am Dienstag, 01. März ist das 
Pfarrbüro in Rosenberg geschlossen und am 
Freitag, 04. März das Pfarrbüro in Jagstzell.

Hinweise zum Gottesdienstbesuch
• Derzeit besteht keine Anmeldepflicht.
• Laut Corona-Verordnung des Landes Ba-

den-Württemberg ist eine Erfassung der 
Gottesdienstteilnehmer/innen nicht mehr 
vorgeschrieben.

• Nach wie vor bestehen die geltenden Ab-
standsregeln.

• Es gilt nun über die Alarmstufe II hinaus 
auch in der Alarmstufe I sowie der Warn-
stufe des Landes BW für alle Personen ab 
18 Jahren bei Gottesdiensten in geschlos-
senen Räumen die Pflicht zum Tragen einer 
Mund-Nasen-Bedeckung, die den FFP2 
oder einen vergleichbaren Standard erfüllt. 
Für Personen im Alter zwischen 6 und 18 
Jahren gilt wie gehabt weiterhin die Ver-
pflichtung zum Tragen eines medizinischen 
Mund-Nasen-Schutzes.

• Reduzierter Gemeindegesang mit Masken 
ist erlaubt. Bitte bringen Sie Ihr Gotteslob 
mit.

Freitag, 25. Februar 2022 
 18.00 Uhr Rosenkranz in Hohenberg
 18.30 Uhr Eucharistiefeier in Hohenberg
Samstag, 26. Februar 2022 
 17.30 Uhr Beichtgelegenheit in Jagstzell
 17.55 Uhr Rosenkranz in Jagstzell
 18.30 Uhr Wortgottesdienst 
  mit Kommunionfeier in Jagstzell
Sonntag, 27. Februar 2022 – 
8. Sonntag im Jahreskreis
 8.30 Uhr Wortgottesdienst mit 
  Kommunionfeier in Rosenberg
 9.30 Uhr Missionsrosenkranz in Hohenberg
 10.00 Uhr Eucharistiefeier in Hohenberg
 10.00 Uhr Kindergottesdienst in Jagstzell
Dienstag, 01. März 2022 
Keine Eucharistiefeier in Rosenberg
Mittwoch, 02. März 2022 – Aschermittwoch
Beginn der österlichen Bußzeit, 
Fast- und Abstinenztag
 9.00 Uhr Eucharistiefeier mit 
  Aschenbestreuung in Hohenberg
 14.00 Uhr Eucharistiefeier mit 
  Aschenbestreuung in Rosenberg
 17.55 Uhr Rosenkranz in Jagstzell
 18.30 Uhr Eucharistiefeier mit 
  Aschenbestreuung in Jagstzell
  Ministranten: Daniel P., Patrycia P., 

Fabian Sch., Emma W.
Donnerstag, 03. März 2022 
 16.30 Uhr eucharistische Anbetung
  in Jagstzell und ab
 17.30 Uhr stille Anbetung bis 22.30 Uhr
 18.00 Uhr Fastenrosenkranz in Dankoltsweiler
 18.30 Uhr Eucharistiefeier in Rosenberg
Freitag, 04. März 2022 – 
Weltgebetstag der Frauen aller Konfessionen
Herz-Jesu-Freitag
kein Rosenkranz in Dankoltsweiler
 18.15 Uhr Herz-Jesu-Rosenkranz in Jagstzell 

im Vitusheim (Marienzimmer)
 19.00 Uhr Weltgebetstag in der 
  St. Vitus-Kirche in Jagstzell,
  anschl. Verkauf von Produkten 
  aus dem „Eine-Welt-Laden“ 
  in der Kirche
 19.00 Uhr Weltgebetstag in der 
  St. Jakobus-Kirche in Hohenberg
Samstag, 05. März 2022 – 
 Herz-Mariä-Samstag
 8.00 Uhr Eucharistiefeier in Jagstzell
Keine Beichtgelegenheit in Hohenberg
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 18.30 Uhr Vorabendmesse in Hohenberg, 
  mit den Erstkommunionkindern
  Die Plätze in der St. Jakobus-Kirche 

sind bereits mit den Erstkommuni-
on-Familien belegt.

  Sie können gerne den Gottesdienst 
am Sonntag, 06. März in Jagstzell 
oder in Rosenberg besuchen.

Sonntag, 06. März 2022 – 
1. Fastensonntag
 7.25 Uhr Rosenkranz zu Ehren des Allerhei-

ligsten Altarsakraments in Jagstzell
 8.30 Uhr Eucharistiefeier in Jagstzell
  Ministranten: 
  Björn B., Ludwig M., Alexander M., 

Michel Sch.
  - Stefan u. Julianne Schimmele 
   u. verst. Angehörige

 10.00 Uhr Eucharistiefeier in Rosenberg
 18.00 Uhr Jugendgottesdienst in der 
  St. Vitus-Kirche in Jagstzell 

Aus der Seelsorgeeinheit:
Aschermittwoch
Mit drei Gottesdiensten feiern wir in unserer 
Seelsorgeeinheit am Aschermittwoch den Be-
ginn der österlichen Bußzeit (Fastenzeit). Die 
Gläubigen können sich bei allen Gottesdiensten 
Asche auflegen lassen. Die Asche soll den Men-
schen an seine eigene Vergänglichkeit erinnern 
und symbolisiert, dass Altes vergehen muss, 
damit Neues entstehen kann. Jesus selber hat 
vor seinem öffentlichen Auftreten 40 Tage in 
der Wüste verbracht (vgl. Mk. 1,12-15). Die  
40 Tage der Fastenzeit sind für uns Christen eine 
Zeit der Umkehr, des Neuanfangs und der Vor-
bereitung auf Ostern. Pfarrer Harald Golla

Bußgottesdienst
Am Sonntag, dem 13. März 2022 sind Sie zur 
Bußfeier für die Seelsorgeeinheit um 18.00 
Uhr in der Kirche Zur Schmerzhaften Mutter 
in Rosenberg eingeladen.
Pastoralreferentin Ramona Richter

Aus dem Dekanat:
Leben und glauben: Käseseminar
Die Landpastoral Schönenberg lädt ein am 
Samstag, 26. März 2022 von 17.00 Uhr bis ca. 
20.00 Uhr zu einer Käseschule. 
Die Rubrik „leben und glauben“ kombiniert Spi-
ritualität und Alltag. Dementsprechend steht in 
der Kooperationsveranstaltung mit der Dorf-
käserei Geifertshofen der Käse als Lebensmittel 
im Zentrum, begleitet von spirituellen Impulsen 
sowie Genuss und Freude. Dabei wird auch ein 
eigener kleiner Heumilchkäse hergestellt.
Die Veranstaltung findet unter den aktuell gel-
tenden Coronabestimmungen statt. 
Ort: Gasthaus Ochsen, 74426 Bühlerzell-Gei-
fertshofen; Leitung: Ansgar Baumann;
Kosten: 50,00 €.
Anmeldung bis 28. Februar 2022 bei: Landpas-
toral Schönenberg, Tel. 07961/9249170-14 oder 
E-Mail: landpastoral.schoenenberg@drs.de 

Qigong und Wandern – eine ideale Kombination
Im Rahmen des Neresheimer Programms lädt die 
Landpastoral Schönenberg ein von Donnerstag, 
28. April 2022 (18.00 Uhr) – Sonntag, 1. Mai 
2022 (13.00 Uhr) zu Qigong und Wandern, Ta-
gungshaus Schönenberg.
Inhalt: Innere Bilder, Atembewegung und Auf-
merksamkeit verbinden sich zu einem harmo-
nischen Ganzen. Stille Übungen, Qigong-Gehen, 
Klopfübungen, Selbstmassage und Meditation 
ergänzen. Sie lernen die Übungen kennen und 
können diese leicht in Ihren Alltag integrieren. 
Am Nachmittag wandern wir ca. 3 Stunden in 
der schönen Umgebung, schöpfen Kraft und 
Klarheit in der Natur. Wir bleiben am Vormittag 
mehr in der Stille, teilen uns aber auf die Übun-
gen bezogen mit. Weitere Informationen: 
www.gundischuetz.de 
Leitung: Gundi Schütz, Kosten: EZ/VP: 202,50 €, 
DZ/VP: 166,50 €, Kursgebühr: 150,00 € 
Anmeldung bis 28. Februar 2022 bei: Landpas-
toral Schönenberg, Tel. 07961/9249170-14 oder 
E-Mail: landpastoral.schoenenberg@drs.de 

Qigong und Tanz - bereichernde Frühlingszeit
Im Rahmen des Neresheimer Programms lädt 
die Landpastoral Schönenberg ein von Freitag, 
13. Mai 2022 (18.00 Uhr) – Sonntag, 15. Mai 
2022 (13.00 Uhr) zu Qigong und Tanz, Tagungs-
haus Schönenberg 
Inhalt: „Bereichernde Frühlingszeit“ Mit den flie-
ßenden und harmonischen Bewegungen des Qi-
gong aktivieren und pflegen wir unsere Lebens-
energie. Achtsamkeit und Vorstellungskraft 
fördern unsere Körperwahrnehmung und führen 
zur inneren Ruhe. Akupressur, Selbstmassagen, 
Atemübungen und Meditationen sind heilsame 
Methoden zur Eigenregulierung. Bei ruhigen me-
ditativen Tänzen und schwungvollen Rhythmen 
finden wir unser inneres Gleichgewicht und die 
Kraft, Leichtigkeit und Freude in der Gemeinschaft 
mit anderen. Keine Vorkenntnisse erforderlich. 
Leitung: Edith Maria und Peter Moldering, Ulm 
Kosten: EZ/VP: 135,00 €, DZ/VP: 111,00 €
Kursgebühr: 130,00 €
Anmeldung bis 8. März 2022 bei: Landpastoral 
Schönenberg, Tel. 07961/9249170-14 oder 
E-Mail: landpastoral.schoenenberg@drs.de 

„Alle Freunde Jesu“

❤-liche Einladung zum KiGo 
„Gott liebt das Lachen“, 
Sonntag, 27. Februar 2022 um 10.00 Uhr

Liebe Kinder, junge Familien, liebe Leut,
Ne Botschaft haben wir für euch heut.
Wir laden euch ganz herzlich ein,
Kommt zum KiGo, macht euch fein.
Am Sonntag, 27. Februar, 
Da feiern wir, das ist doch klar,
Nen Gottesdienst zur Faschingszeit,
Um 10.00 Uhr macht ihr euch bereit.
Groß und besonders Klein 
sind uns willkommen, 
Ihr dürft gern in Verkleidung kommen.

Lasst uns Gott eine Freude machen,
und gemeinsam fröhlich lachen. 

Wir freuen uns, wenn ihr mit uns einen bun-
ten und altersentsprechenden Kinder-Fa-
schingsgottesdienst feiert. Bitte lasst eure 
Accessoires (Pistolen, Zauberstab,...) zu Hause!

Wir freuen uns auf euch und eure bunten 
Kostüme!! Euer KiGo-Team 

Bei Fragen meldet euch bei
Dorothee Schäffler, Tel. 7109803 
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Auszeit mit den
Exerzitien im Alltag der Diözese
Die Landpastoral bietet vom 14. März 2022 - 
20. März 2022 eine Auszeit mit den „Exerzitien 
im Alltag“ der Diözese Rottenburg-Stuttgart an. 
Unter dem Motto „Begegnungszeit - Begeg-
nungsräume“ sind diese grundsätzlich für jede/n 
Interessierten gedacht, besonders aber für 
Menschen, die sich (egal wo) ehrenamtlich 
engagieren. Dabei stehen folgende Impulse im 
Mittelpunkt: 
... zwischen Stille und Lärm,
... zwischen Wurzel haben 
 und entwurzelt werden,
... zwischen Verwundung und Gesundung, 
... zwischen Verlorengehen 
 und Gefundenwerden, 
... zwischen Bindung und Freiheit, 
... zwischen Protest und Prophetie, 
... zwischen Beschenktwerden und Hingabe.

Die Impulse werden von uns per Mail verschickt 
oder können per Post angefordert werden. Es ist 
auch möglich diese Auszeit zu einem anderen 
Zeitpunkt durchzuführen. 
Gerne können während der Auszeit Einzelge-
spräche (auch per Telefon oder Internet) mit den 
Mitarbeiter*innen der Landpastoral vereinbart 
werden.
Anmeldung bis 10. März 2022 und weitere In-
formationen unter: Landpastoral.Schoenen-
berg@drs.de oder Tel. 07961/924917014

Ökumene:

Strickkreis
Unser nächstes Treffen fin-
det am Dienstag, 01. März 

2022 von 14.00 bis 16.00 Uhr im Vitusheim, 
Marienzimmer statt. Weitere Termine sind am  
08., 15., 22. und 29. März 2022.
Herzliche Einladung an alle Interessierte.

Weltgebetstag 2022
Einladung zum Weltgebetstag 
am Freitag, 04. März 2022 um 
19.00 Uhr in der kath. Pfarr-
kirche St. Vitus in Jagstzell:

Zukunftsplan: Hoffnung
Kriegsgefahr und Klimawandel, Inflation und 
Corona-Pandemie: Mit Angst und Unsicherheit 
blicken viele Menschen in die Zukunft. Am 
ökumenischen Weltgebetstag setzen Christin-
nen aus England, Wales und Nordirland den oft 
düsteren Aussichten einen ermutigenden Got-
tesdienst mit dem Titel „Zukunftsplan: Hoff-
nung!“ entgegen.
Der Bibeltext Jeremia 29,14 des Weltgebetstags 
2022 ist ganz klar: „Ich werde euer Schicksal 
zum Guten wenden...“
Mit ihrem Gottesdienst laden die Frauen aus 
England, Wales und Nordirland ein, den Spuren 
der Hoffnung nachzugehen. Sie erzählen uns 
von ihrem stolzen Land mit seiner bewegten 
Geschichte und der multiethnischen, -kulturel-
len und -religiösen Gesellschaft. Aber es kom-
men auch Themen wie Armut, Einsamkeit und 
Missbrauch zur Sprache.
Bei allen Gemeinsamkeiten hat jedes der drei 
Länder des Vereinigten Königreichs seinen ganz 

eigenen Charakter: England ist mit 130.000 km2 
der größte und am dichtesten besiedelte Teil des 
Königreichs – mit über 55 Millionen Menschen 
leben dort etwa 85 % der Gesamtbevölkerung. 
Seine Hauptstadt London ist wirtschaftliches 
Zentrum sowie internationale Szene-Metropole 
für Mode und Musik. Die Waliser/innen sind 
stolze Menschen, die sich ihre keltische Sprache 
und Identität bewahrt haben. Von der Schlie-
ßung der Kohleminen in den 1980er Jahren hat 
sich Wales wirtschaftlich bisher nicht erholt. 
Grüne Wiesen, unberührte Moorlandschaften, 
steile Klippen und einsame Buchten sind typisch 
für Nordirland. Jahrzehntelange gewaltsame 
Konflikte zwischen den protestantischen Unio-
nisten und den katholischen Republikanern 
haben bis heute tiefe Wunden hinterlassen.
Gemeinsam wollen wir Lichter der Hoffnung ent-
zünden in unserem Leben, in unseren Gemein-
schaften, in unserem Land und in dieser Welt. 
Seien Sie mit dabei und werden Sie Teil der 
weltweiten Gebetskette!
Eine Anmeldung zu diesem Gottesdienst ist 
nicht erforderlich. Eine Chorschola begleitet den 
Gottesdienst musikalisch. Im Anschluss an den 
Gottesdienst besteht die Möglichkeit, Produkte 
aus dem „Eine-Welt-Laden“ zu erwerben.
Wir freuen uns auf Ihr Kommen!
Ihr Weltgebetstags-Vorbereitungsteam

Evangelische Kirchengemeinde 
Rechenberg
Evang. Kirchengemeinden 
Rechenberg und Weipertshofen
Zum Schloss 3, 74597 Stimpfach-Rechenberg
Telefon: 07967/306, E-Mail:
pfarramt.rechenberg-weipertshofen@elkw.de

Das Gemeindebüro ist dienstags von 9.00 bis 
12.00 Uhr geöffnet. Die derzeitigen Regelun-
gen für das Betreten öffentlicher Einrichtungen 
sind zu beachten, wie das Tragen einer Mund-
Nasen-Bedeckung und die Abstandswahrung.

Pfarrer Rainer Oberländer erreichen Sie außerhalb 
der Öffnungszeiten sowohl per E-Mail als auch per 
Telefon. Gegebenenfalls können Sie auch eine 
Nachricht auf dem Anrufbeantworter hinterlassen. 
Wir rufen Sie zurück, sobald es möglich ist.

Gottesdienste 
Gemeindegesang ist in den Gottesdiensten 
wieder zulässig. Dabei gilt durchgängige Mas-
kenpflicht (aktuell FFP2-Maske ab 18 Jahren). 
Es können nur Personen gleichen Haushalts 
ohne Abstand beieinander sitzen. Personenda-
ten müssen nicht mehr erfasst werden. Die 
Gottesdienste können, unabhängig von Impf-
status oder Testungen, von jeder Person besucht 
werden.

Aufgrund der aktuellen Corona-Situation 
finden die kirchlichen Veranstaltungen unter 
den gültigen Corona-Regeln statt. 
Sonntag, 27. Februar 2022 (Estomihi)
Wochenspruch: Seht wir gehen hinauf nach 
Jerusalem, und es wird alles vollendet werden, 
was geschrieben ist durch die Propheten von 
dem Menschensohn.  (Luk. 18, 31) 

 9.00 Uhr Gottesdienst in Weipertshofen
  (Pfr. Dürr)
 10.15 Uhr Gottesdienst in Rechenberg
  (Pfr. Dürr)

 Gleichzeitig Kinderkirche im Gemeindesaal 
Das Opfer ist für die eigene Gemeinde bestimmt.

Freitag, 04. März 2022 (Weltgebetstag)
 19.00 Uhr Kirche St. Vitus in Jagstzell
  (Mitwirkung einer Schola) 
 19.00 Uhr Kirche St. Georg in Stimpfach
Samstag, 05. März 2022
 18.00 Uhr Gottesdienst in Jagstzell
  (Prädikantin Dollmayer)

Sonntag, 06. März 2022 (Invokavit)
Wochenspruch: 
Dazu ist erschienen der Sohn Gottes, dass er die 
Werke des Teufels zerstöre. (1. Joh. 3,8 b)

 10.15 Uhr Gottesdienst in Weipertshofen
  (Pfr. Dürr)

Konfirmandenunterricht 
In den Ferien (28. Februar bis 4. März 2022) 
findet kein Konfirmandenunterricht statt. Wei-
ter geht es dann nach den Ferien am Mittwoch, 
9. März, wo wir uns wieder um 15.30 Uhr im 
Gemeindehaus in Rechenberg treffen.
Ebenfalls am 9. März findet ein Elternabend 
für die Konfirmandeneltern in der Georgskir-
che in Weipertshofen statt. Beginn ist um 
19.30 Uhr. 

Pfarrer Oberländer hat vom 26. Februar bis 
06. März Urlaub. Vertretung in dringenden 
Fällen übernimmt Pfarrer Dürr, Wildenstein, Tel. 
07962/2577.

Vereinsmitteilungen

Schützengilde Jagstzell

bei der Schützengilde 
Jagstzell

Faschingsdienstag, 
01.03.2022, ab 10.30 Uhr

Die Schützengilde bietet im Schüt-
zenhaus hausgemachte Kutteln an. 
Wahlweise mit Brot, oder Bratkar-
toffeln. 
Als Alternative gibt es gerauchte 
Bratwürste, Spiegelei mit Bratkar-
toffeln sowie Kaffee und dazu le-
ckere Berliner.
Alle Speisen sind auch zum Mit-
nehmen.
Wir freuen uns auf Ihren Besuch.

Kuttelessen 



Sportverein Jagstzell
Kommenden Samstag gibt es 
wieder unsere legendären Burger.
Es wird außerdem Spareribs mit 
Spicy Wedges oder Pommes ge-

ben! Probieren lohnt sich!! Mehr Infos dazu auf 
unserer Homepage! Bestellen könnt Ihr telefo-
nisch zu unseren Öffnungszeiten sowie über 
unsere Homepage.

Seit Mittwoch gilt in Baden-Württemberg wie-
der die Warnstufe. Für den Besuch in der 
Jagstaue gelten also wieder die 3G-Regeln, der 
Zutritt getesteten, geimpften oder genesenen 
Personen ist erlaubt.

Ach so, Fasching wäre ja auch, deshalb erhalten 
kostümierte Gäste ein Freigetränk!

Wir würden  uns freuen, wenn Ihr vorbeikommen 
würdet. 
Euer Jagstaue-Team

Was sonst noch 
interessiert

Kinderbedarfsbörse in Tannhausen
Kindergarten St. Maria, Tannhausen
Frühjahr-/Sommerbörse
Freitag, 11.3.2022, 17.30 Uhr bis 19.00 Uhr
in der Turn- und Festhalle Tannhausen

Wir bieten Ihnen:
gut erhaltene Kinderkleidung, Babyausstattung, 
Schuhe, Bücher, Spielzeug und Fahrzeuge.
Es gelten die aktuellen Hygieneverordnungen 
von Baden-Württemberg.

Info unter Facebook:  
Frühjahr-/Sommerbörse 
Tannhausen
Aufgrund der aktuellen Situation kann es auch kurz 
vorher zur Terminverschiebung oder zur Absage der 
Börse kommen.

Kreisverband der Landfrauen 
sagt geplantes Frauenfrühstück ab
Wegen der aktuellen Corona-Situation, kann 
das für 2. März 2022 geplante Frauenfrühstück 
in Hüttlingen leider nicht stattfinden.

Gastschüler aus Peru und Mexiko 
suchen nette Gastfamilien
Im Rahmen eines Gastschülerprogramms mit 
Schulen aus Lateinamerika sucht die DJO - 
Deutsche Jugend in Europa nette Gastfamilien. 
Die Familienaufenthaltsdauer: Mexiko/Guada-
lajara ist vom 14.04.– 02.06.22, Peru/Arequipa 
vom 07.05. – 03.06.2022. Der Gegenbesuch ist 
möglich. Kontakt: DJO - Deutsche Jugend in 
Europa e.V., Schlossstraße 92, 70176 Stuttgart. 
Telefon 0711-6586533, Mobil 0172-6326322, 
E-Mail: gsp@djobw.de, www.gastschuelerpro-
gramm.de.

Sozialverband VdK – OV Ellwangen
Die für Freitag, den 11.03.2022 geplante Jah-
reshauptversammlung mit Wahlen der Vor-
standschaft und Ehrung der langjährigen Mit-
glieder sowie anschl. Vortrag wird aufgrund der 
noch sehr hohen Inzidenzzahlen verschoben. 
Der neue Termin wird rechtzeitig bekannt gege-
ben.
Die Lotsensprechstunde in der VHS Ellwangen 
findet bis auf Weiteres nicht statt. Bitte richten 
Sie die Anfragen direkt an Jürgen Holzner, Tel. 
0176/57864793 oder per Mail an vdk.ellwan-
gen@online.de.
Nähere Informationen finden Sie auch im Inter-
net unter www.vdk.de/ov-ellwangen oder www.
vdk.de/kv-aalen 

europaweit

gebührenfrei

Motorsägenkurs
in Bühlertann

Web-Seminar: Do., 17.03.2022, 18.00 - 21.00 Uhr 
Praxis 18. oder 19.03.2022, 8.00 - 12.30 Uhr oder 13.00 - 17.30 Uhr

www.euroforst.de        01 60/96 45 51 90         Guse        170,– E

Reinigungskraft (m/w/d)
ca. 4x4 Stunden/Woche
Ihre Aufgaben:
• Reinigung der Sozialräume
• Waschen von Arbeitskleidung
• Aushilfstätigkeit aller Art (Pakete packen und Anderes)

Das bringen Sie mit:
• Sie sind fl exibel, vielseitig und motiviert
Sie erhalten eine gute Bezahlung und können Ihre Arbeitszeit fl exibel 
einteilen.

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung!
Ulrike Grimm | u.grimm@jelu.de

JELU-WERK
Natürliche Pfl anzenfasern
73494 Rosenberg
www.jelu-werk.com

… und eine Anzeige erweckt hier 
 besondere Aufmerksamkeit

Das Mitteilungsblatt 

ist ein Stück Heimat …



Anzeigenauftrag für das Mitteilungsblatt der Gemeinde(n):

Bitte beachten Sie, dass private Kleinanzeigen nur bei gleichzeitiger Erteilung eines SEPA-Lastschriftmandates
veröffentlicht werden können.

Text:

Postfach 1103
74568 Blaufelden

Telefon 0 79 53/98 01-0
Telefax 0 79 53/98 01-90

anzeigen@krieger-verlag.de
www.krieger-verlag.de

Volksbank Hohenlohe eG IBAN DE16620918000236560000 Geschäftsführer: Hartmut Krieger
BLZ 620 918 00 BIC GENODES1VHL Stefan Krieger
Konto-Nr. 236 560 000 USt-Idnr. DE 190977050 Amtsgericht Ulm: HRB 690409

SEPA-Lastschriftmandat
Gläubiger-Identifikationsnummer: DE59ZZZ00000245384

Hiermit ermächtige ich/ermächtigen wir die Krieger-Verlag GmbH
widerruflich, die von mir/uns zu entrichtenden Zahlungen von meinem/
unserem Konto mittels Lastschrift einzuziehen.
Zugleich weise ich mein/weisen wir unser Kreditinstitut an, die von
der Krieger-Verlag GmbH auf meinem/unserem Konto gezogenen
Lastschriften einzulösen.

Hinweis: Ich kann/wir können innerhalb von acht Wochen, begin-
nend mit dem Belastungsdatum, die Erstattung des belasteten
Betrages verlangen. Es gelten dabei die mit meinem/unserem
Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen.

Kreditinstitut

IBAN

BIC

Datum, Unterschrift

Erscheinungstermin: __________________________

Rechnungsanschrift:

Nachname, Vorname

Straße und Hausnummer

PLZ und Ort

Telefon

Fax

Anzeigenhöhe: mm

� 1-spaltig =  90 mm � 2-spaltig = 184 mm

Chiffre:  � ja  � nein    Chiffre-Gebühr: 4,50 E

Anzeigen-Anzeigen-
auftrag



Achtung! Achtung!
Große Schrott-Alteisensammlung

Am Donnerstag, 03.03.2022, wird eine Alteisensammlung in Jagstzell und allen Orts teilen durchge-
führt. Wir holen kostenlos ab Fahrräder, Auto-/Lkw-Batterien, Herde, Heizkessel, Nägel, Kabel, Alu, 
Blei, Kupfer, Mofas, Messing, Wasserhähne, Werkzeug, Tanks in 2 Teilen, Töpfe, Holzöfen, Pfannen, 
Rohre, Bremsscheiben, Boiler, Geländer, Felgen, Kompressoren, Edelstahlspülbecken, Heizkörper, 
Badewannen, Duschwannen, Dachrinnen, Wäscheständer, E-Motoren, Auto-/Lkw-Motoren ohne Öl, 
Stahltüren, Sägen, Stangen, Träger, Bleche, Ölöfen ohne Öl, Bau-/Landmaschinen u. sonstige Ma-
schinen u. Gegenstände aus Metall.
Alteisen bis 8.00 Uhr morgens gut sichtbar bereitstellen. Für Gegenstände, die 
zufällig an der Abfuhrstelle stehen, wird keine Haftung übernommen.
Vergessene Metalle müssen am selben Tag bis 20 Uhr gemeldet sein.
Nicht abgeholt werden Wasch-, Spülmaschinen u. Trockner, Kühl-, Plastik-, 
TV-, Gefriergeräte sowie Holz, Reifen, Sperrmüll und Sachen, die mit Öl oder 
Benzin gefüllt sind. Ankauf von alten Motorrädern, Mofas und Rollern.

Auskunft: Fa. Schneck Manfred, Fichtenau
Kapellenstr. 13, Tel. 0 79 62/70 04 64, der Fahrer: 01 72/2 51 43 19
Altmetalle werden auch an der Baustelle oder zu anderen Terminen abgeholt.

Malteser Hilfsdienst gGmbH • Tel.: 07961 / 9109-0
Seifriedszellstraße 3 • 73479 Ellwangen
Roswitha.Roehrle@malteser.org • Stephanie.Toepfl @malteser.org

 Gleich 
bewerben!

Für unser Einsatzgebiet in Ellwangen und Umgebung suchen 
wir dringend Unterstützung! Gerne auch Quereinsteiger.
Wir bieten:
• Fortbildungsmöglichkeiten
• Vergütung nach AVR - öff entl. Dienst
• Zusatzvorsorge/Betriebsrente
Wir freuen uns auf engagierte, teamfähige Bewerber, die den 
Umgang mit Menschen schätzen. Führerschein Voraussetzung.

• 13. Monatsgehalt
• Dienstauto

Exam. Pfl egefachkräft e m/w/d

Pfl egehilfskräft e m/w/d
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Komm
zu uns in unser

tolles Team!

Appartement/Kursuite zu vermieten!

A_Aurach_14_2015 13.04.2015  13:53 Uhr  Seite 4

Neubau, 40 m2, Wohn-/Esszimmer, Küchenzeile, Schlafzimmer, 
Dusche/WC, Balkon, Stellplatz Tiefgarage, kurzfristig frei. Nur 100 m 
zur Europa-Therme, gegenüber Freizeitpark, sehr schöne Lage, 
Osteopathie/Physiotherapie und Kosmetik im Haus.

Die Vermietung für die Suite-Nr. 321 ist nur über die Appartement-
Vermietung H3, Rezeption im Foyer der Europaresidenz möglich. 
 Telefon 0 79 57/81 01 u. 01 72/6 44 13 96

Appartement/Kursuite zu vermieten!

A_Aurach_14_2015 13.04.2015  13:53 Uhr  Seite 4

Appartement/Kursuite zu vermieten!

A_Aurach_14_2015 13.04.2015  13:53 Uhr  Seite 4

Kur/Urlaub im schönen BadFüssing

Industriekauffrau/-mann (m/w/d)
Ihre Aufgaben:
• E-Mail-Verwaltung
• Telefonzentrale
• Stammdatenpfl ege
• Terminverwaltung
• Allgemeine Verwaltungsaufgaben

Das bringen Sie mit:
•  Ausbildung Industriekauffrau/-mann oder sonstige kaufmännische 

Ausbildung oder Berufserfahrung im kaufmännischen Bereich
•  Grundkenntnisse im Umgang mit dem Computer und den üblichen 

EDV-Programmen
• Sehr gute Englischkenntnisse
• Sie sind teamfähig, zuverlässig und sorgfältig

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung!
Ulrike Grimm | u.grimm@jelu.de

JELU-WERK
Natürliche Pfl anzenfasern
73494 Rosenberg
www.jelu-werk.com

Ist Ihre Hausnummer gut erkennbar?



Mitteilungsblatt  
Anzeigenwerbung
Beilagen
Zustellung

Zur Verstärkung unseres Teams suchen wir 
einen

MEDIENGESTALTER (m/w/d)
Printmedien 

in Teilzeit oder auf 450-Euro-Basis
Anforderungen: Eine abgeschlossene Berufsausbildung
als Mediengestalter/in; gute Kenntnisse in InDesign  
(evtl. Illustrator) und Photoshop. Erfahrung im Umgang  
mit Kunden und Teamfähigkeit setzen wir voraus.

Aufgabengebiet: Anzeigensatz und -abwicklung,  
Satzarbeiten für unsere Amts- und Mitteilungsblätter.

Bei Interesse freuen wir uns über Ihre  
aussagefähige schriftliche Bewerbung unter:  
ko@medien-centrum-ellwangen.de

Bei Fragen wenden Sie sich bitte gerne ab 14.02.2022  
an Herrn Opferkuch, Telefon 07961/57930-11

Medien-Centrum Ellwangen GmbH 
Obere Brühlstraße 14 · 73479 Ellwangen
Telefon 07961/57938-11

✷Auszeit ✷

Leistungen:
Schulter-/Nackenmassage  20 Min./20 Euro
Teilkörpermassage  30 Min./30 Euro
Ganzkörpermassage  50 Min./50 Euro
Migränemassage 30 Min./30 Euro
Schröpfk opfmassage  25 Min./30 Euro
Breussmassage 30 Min./35 Euro
Alle Behandlungen auch als Mobile Massage möglich!

Mörikestraße 8
74597 Sti mpfach

Terminvereinbarung 
unter: 0171/8808739
auszeit@justmail.de

Keine  Abrechnung  

über Rezept

Massage-Studio von Anja Rossell (geb. Konle)
Staatl. anerkannte Sport- und Gymnasti klehrerin

Masseurin • EMS-Trainerin • Sportt herapeuti nMasseurin • EMS-Trainerin • Sportt herapeuti n

Ich freue mich 

auf Ihr Kommen! Schulter-/Nackenmassage  20 Min./20 Euro
Teilkörpermassage  30 Min./30 Euro

Wir suchen:

Bewerben Sie sich jetzt unter
bewerbung@herz-feuchtwangen.de

T

T
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T

T
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Angebot gültig vom 24.02. bis 02.03.2022
Solange Vorrat reicht

Zarter Roastbraten 100 g 2,39 H

Deftige 
Schaschlikspieße 100 g 1,19 H

Saftiger 
Schweinerollbraten 100 g –,88 H

Heißrauchschinken und
Gewürzschinken 100 g 1,75 H

Fleischkäse auch zum
Selberbacken 100 g –,99 H

Delikatess-
Bierschinken 100 g 1,35 H

Gerauchte Bauernbratwurst
und gerauchte
Paprikawurst 100 g 1,25 H

Wir schlachten nur Tiere aus unserer Umgebung HEISSE THEKE 

www.metzgerei-wieland.de

T

Fleischwaren Wieland
GmbH & Co. KG

Jagstzell • Crailsheimer Str. 6/1, Telefon 0 79 67/7 10 82 74
Hauptgeschäft Gaildorf · Telefon 0 79 71/63 41

KRANKENTRANSPORTE
e.K.

07951-

05. MÄRZ Gyros

06. MÄRZ Sauerbraten vom Angus

12. MÄRZ Schaschlikpfanne

13. MÄRZ Rouladen und Lammbraten

19. MÄRZ Steak vom Angus

20. MÄRZ Grillteller und Steak

26. MÄRZ Rinderlende vom Angus

27. MÄRZ Rostbraten vom Angus

02. APRIL Siedfl eisch vom Angus

03. APRIL Sauerbraten vom Angus

Samstags
von 18 Uhr 

und 
Sonntag 

von 11 bis
14 Uhr.

vom 5. März bis 3. April

Tel. 07967 218 www.angushof-schmidt.de

Um Reservierung wird gebeten.

  Mostbesen
wieder geö� net!

ALLE SPEISEN AUCH ZUM ABHOLEN!

Besonders empfehlen wir an
folgenden Tagen:

WERBUNG –
DIE BRÜCKE ZUM ERFOLG!


